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Stiftung Nord-Süd-Brücken Anlage 1.1

Bilanz 2025
Aktiva Passiva

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024

A Anlagevermögen A Eigenkapital

I. Sachanlagen I. Stiftungskapital

1. Grundstücke 1.978.676,11 1.978.676,11 1. Grundstockvermögen 16.848.007,02 16.848.007,02

2. Gebäude 0,00 0,00 2. Zustiftungen 130.555,94 128.155,94

3. Zuführungskapital 1.023.837,04 0,00

1.978.676,11 1.978.676,11 18.002.400,00 16.976.162,96

II. Finanzanlagen II. Ergebnisrücklagen

1. Beteiligungen 243.650,00 224.103,00 Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) 1.941.276,64 2.757.303,29

2. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.015.852,76 10.249.285,87

3. Sonstige Ausleihungen 5.697.334,42 5.513.633,46 III. Umschichtungsergebnisse

16.956.837,18 15.987.022,33 Sonstige Rücklagen zur Abdeckung von Kursverlusten 1.215.355,94 1.146.998,44

Summe A Anlagevermögen 18.935.513,29 17.965.698,44 Summe A Eigenkapital 21.159.032,58 20.880.464,69

B  Umlaufvermögen B Rückstellungen

I. Forderungen und sonstige Vermögensstände Sonstige Rückstellungen 728.000,00 419.000,00

1. Sonstige Forderungen 281.109,30 22.859,30

2. Sonstige Vermögensstände 116.028,33 101.301,38 C  Verbindlichkeiten

397.137,63 124.160,68 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 491,15 445,49

2. sonstige Verbindlichkeiten 180.610,42 115.748,40

II.Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.764.483,23 3.367.799,46 181.101,57 116.193,89

Summe B Umlaufvermögen 3.161.620,86 3.491.960,14 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 29.000,00 42.000,00

22.097.134,15 21.457.658,58 22.097.134,15 21.457.658,58



Anlage 1.2

Stiftung Nord-Süd-Brücken Gewinn- und Verlustrechnung

2025 2024

EUR EUR

1. Zuwendungen 5.013.797,00 4.287.422,00

2. sonstige Erträge 4.013.499,22 3.763.132,80

3. Aufwendungen für Projekte 4.734.456,96 4.007.161,66

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 680.757,41 585.741,94

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung

132.206,74 112.171,16

812.964,15 697.913,10

5. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und 

Sachanlagen

0,00 0,00

6. Sonstige Aufwendungen 3.735.381,87 3.488.210,57

7. Erträge aus Beteiligungen 4.160,00 5.660,00

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 

Finanzanlagevermögens

390.995,30 362.139,00

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 140.039,35 152.990,57

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens

2.196,30 23.850,81

11. Steuern auf Einkommen und Ertrag 1.323,70 0,00

12. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss 276.167,89 354.208,23

13. Entnahmen aus den Rücklagen

a.) Entnahme aus sonstigen Rücklagen 0,00 0,00

b.) Entnahme aus der freien Rücklage 0,00 0,00

c.) Entnahme aus der satzungsgemäßen Rücklage 0,00 0,00

14. Zuführung zu Rücklagen

a) satzungsgemäße Rücklage 0,00 0,00

b) in die sonstige Rücklage 68.357,50 26.017,67

c) freie Rücklage 207.810,39 328.190,56

15. Bilanzergebnis 0,00 0,00
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 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

 

 An die Stiftung Nord-Süd-Brücken, Berlin 

 

 Prüfungsurteil 

 

 Wir haben den Jahresabschluss der Stiftung Nord-Süd-Brücken, Berlin bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 

31.12.2025 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden geprüft. Durch § 8 Abs. 2 StiftG Bln wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die 

Prüfung erstreckt sich daher auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen 

Stiftungsmittel. 

 

 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen für Stiftungen geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2025 bis zum 31.12.2025. Die Prüfung der Erhaltung des Stiftungsvermögens hat ergeben, dass 

das Stiftungskapital nominal erhalten ist. Die Prüfung der satzungsmäßigen Verwendung der Erträge des 

Stiftungsvermögens und der sonstigen Stiftungsmittel hat keine Einwendungen ergeben. 

 

 Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 

Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

 Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 

Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stiftung unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 

unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, 

um als Grundlagen für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

 

 Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Stiftungen geltenden, handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

 

 Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. H. Manipulationen der Rechnungslegung und 

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 

 Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 

die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 

sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 

Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 

nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

 Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 

 Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 

frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie 

einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

 Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der von Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen 

oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

 Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus 

 

 - identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als 

Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlagen für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 

resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, 

dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da 

dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 - gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der 

Gesellschaft anzugeben. 

 

 - beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern   

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.  

 

  Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 

Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Stiftung ihre Tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 - beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 

so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Stiftung vermittelt. 

 

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

 Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

 

 Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung aufgrund § 8 Abs. 2 StftG Bln 

 

 Wir haben die Erhaltung des Stiftungsvermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2025 und die 

satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 

geprüft. 

 

 Nach unserer Beurteilung wurden in allen wesentlichen Belangen das Stiftungsvermögen zum 

Bilanzstichtag 31.12.2025 erhalten und die Stiftungsmittel im Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis zum 

31.12.2025 satzungsgemäß verwendet. 

 

  




